
Artikel 53 GRCh

Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschränkung oder Verletzung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jeweiligen Anwendungsbereich durch das Recht der Union und das
Völkerrecht sowie durch die internationalen Übereinkünfte, bei denen die Union oder alle Mitgliedstaaten
Vertragsparteien sind, darunter insbesondere die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte
und Grundfreiheiten, sowie durch die Verfassungen der Mitgliedstaaten anerkannt werden.
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